
9. Bebauungsplanverfahren „Mahrgrund II, 1. Änderun g“  –h i e r –  

• Zustimmung zu den Abwägungsvorschlägen aus der Bete iligung 

der Träger öffentlicher Belange sowie der Offenlage  

• Satzungsbeschluss 

 

Sachverhalt:  

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28. Februar 2013 die Aufstellung 

eines Bebauungsplanes beschlossen und dem damit einhergehenden Ent-

wurf "Mahrgrund II, 1. Änderung“ zugestimmt. Gleichzeitig wurde die Beteili-

gung der Bürger in Form einer Offenlage der Planunterlagen angeordnet. 

Parallel hierzu werden die Behörden sowie die sonstigen Träger öffentlicher 

Belange zu dem Bebauungsplanentwurf gehört. 

 

Die Planunterlagen lagen in der Zeit vom 18. März 2013 bis zum 18. April 

2013 im Rathaus, Foyer des 1 .OG, und in der Bauabteilung, Zimmer 20, 

montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und außerdem donnerstags 

von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr zur Einsichtnahme für jedermann aus. Etwaige 

Bedenken und Anregungen konnten während der Auslegungsfrist vorgetra-

gen werden. 

 

Einwendungen von Bürgern wurden keine erhoben, es sind lediglich Stel-

lungnahmen von Fachbehörden eingegangen, zu denen nachfolgend Abwä-

gungsvorschläge unterbereitet werden. Die sich daraus ergebenden Ände-

rungen wurden in den Planunterlagen entsprechend aufgenommen. Die 

überarbeiteten Unterlagen (Bebauungsplan Kartenteil und Textteil sowie die 

Begründung) sind der Anlage beigefügt.  

 

 

Abwägungsvorschläge:  

 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Der Sachverhalt wurde am 05. Juni 2013 in der nichtöffentlichen Sitzung des 

Technischen Ausschusses vorberaten. Es erging die einstimmige Empfeh-

lung, den Abwägungsvorschlägen zuzustimmen und den Bebauungsplan als 

Satzung zu beschließen. Mit seiner Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 

dann in Kraft. 

 

Aufgrund o.a. Sachverhaltes ergeht folgender  

 

Beschlussvorschlag:  

 

1. Den Abwägungsvorschlägen zu den im Offenlageverfahren bzw. im 

Rahmen der Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen wird 

zugestimmt. 

2. Der Bebauungsplan wird als Satzung beschlossen. 
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Ilvesheim, 13.06.2013 

 

 

 

Andreas Metz 

Bürgermeister 


